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Anordnung 
über die Sicherung der räumlichen und 

zeitlichen Koordinierung von Investitionen 
und Reparaturen im unterirdischen Bauraum

vom 24. Oktober 1972

Zur Sicherung der räumlichen und zeitlichen Koordi
nierung von Investitionen und Reparaturen im unter
irdischen Baüraum wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe 
folgendes angeordnet:

§1

(1) Diese Anordnung gilt für die Räte der Bezirks
städte der DDR.

(2) Diese Anordnung gilt für staatliche und wirt
schaftsleitende Organe, volkseigene Kombinate und be
triebe, Produktionsgenossenschaften, Handwerksbe
triebe und Einrichtungen (nachfolgend Betriebe ge
nannt), die in den Bezirksstädten Investitionen oder 
Reparaturen im unterirdischen Bauraum (nachfolgend 
Baumaßnahmen im unterirdischen Bauraum genannt) 
planen, vorbereiten oder durchführen. Sie gilt auch für 
Betriebe, die Eigentümer oder Rechtsträger von Ver
sorgungsnetzen, unterirdischen baulichen Anlagen oder 
Straßenverkehrsanlagen sind.

(3) Diese Anordnung gilt für Betriebe des Vermes
sungswesens, die Arbeiten zur meßtechnischen Erfas
sung und zeichnerischen Darstellung von Versor
gungsnetzen, unterirdischen baulichen Anlagen oder 
von Straßenverkehrsanlagen durchführen.

(4) Diese Anordnung gilt nicht für bewaffnete Or
gane. Sie gilt auch nicht für Havariebeseitigung und 
für Baumaßnahmen im unterirdischen Bauraum gemäß

/  Anlage.
§ 2

Die Stadtbauämter der Bezirksstädte der DDR und 
die in den Bezirksstädten bestehenden 'Tiefbauämter 
(nachfolgend Stadtbauämter genannt) haben zur Wahr
nehmung der ihnen übertragenen Verantwortung zur 
räumlichen und zeitlichen Koordinierung der Baumaß
nahmen im unterirdischen Bauraum und zur Errei
chung einer hohen gesamtvolkswirtschaftlichen Effek
tivität *

1. ausgehend von der komplexen Analyse des Be
standes an unterirdischen Versorgungsnetzen und 
baulichen Anlagen oder Straßenverkehrsanlagen 
in den Städten in Zusammenarbeit mit den Be
trieben in der Phase der Generalbebauungsplanung 
die Anwendung effektivster Erschließungslösungen 
zu sichern;

2. die Planung, Vorbereitung und Durchführung von 
Baumaßnahmen im unterirdischen Bauraum, ins
besondere auf dem Gebiet des komplexen Woh
nungsbaues, des Verkehrswesens, der Wasserwirt
schaft, der Energiewirtschaft, des Post- und Fem- 
meldewesens und der örtlichen Versorgungswirt
schaft, beginnend in der Phase der langfristigen 
Planung über die Generalbebauungs- und Gene
ralverkehrsplanung bis zur Kontrolle in der Bau
durchführung zu koordinieren;

3. zur Senkung des Bauaufwandes und zur geringsten 
Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrs- und 
Bauraumes bei der Vorbereitung und Durchfüh

rung von Baumaßnahmen im unterirdischen Bau
raum auf die Durchsetzung der neuesten wissen
schaftlichen Erkenntnisse Einfluß zu nehmen;

4. schrittweise Leitungskataster aller Versorgungslei
tungen einschließlich der dazugehörigen baulichen 
Anlagen auf der Grundlage der von den Rechts
trägern und Eigentümern zu führenden Nachweise 
der Leitungen und Anlagen unter Beachtung der 
Rechtsvorschriften über den Schutz von Staats
und Dienstgeheimnissen aufzubauen und ständig zu 
aktualisieren.

§3

(1) Die Betriebe haben Baumaßnahmen im unter
irdischen Bauraum langfristig zu planen und rechtzei
tig mit den Stadtbauämtern abzustimmen.

(2) Die Vorbereitung und Durchführung von Baumaß
nahmen im unterirdischen Bauraum bedarf der Zu
stimmung des Stadtbauamtes. Die Zustimmung kann 
mit Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung bezieht 
sich auf die räumliche und zeitliche Einordnung der 
Baumaßnahmen im unterirdischen Bauraum sowie auf 
die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts unter Beachtung der volkswirtschaftlichen 
Möglichkeiten. Die Zustimmung ist Voraussetzung für 
die Bilanzierung von Baumaßnahmen im unterirdi
schen Bauraum. Das Stadtbauamt hat die unter zen
traler staatlicher Kontrolle stehenden Bauvorhaben 
vorrangig einzuordnen.

(3) Die Zustimmung zur Grobtrassenführung ist vor 
der Investitionsvorentscheidung und zur Feintrassen
führung vor der Grundsatzentscheidung einzuholen.

(4) Das Stadtbauamt hat zu kontrollieren, daß Bau
maßnahmen im unterirdischen Bauraum nicht ohne 
seine Zustimmung durchgeführt und erteilte Auflagen 
erfüllt werden.

§4

Durch die Zustimmung gemäß § 3 werden die Rechte 
und Pflichten der Betriebe, die im Zusammenhang mit 
der Koordinierung der Planung, Vorbereitung und 
Durchführung von Baumaßnahmen im unterirdischen 
Bauraum in anderen Rechtsvorschriften festgelegt sind, 
nicht berührt.

§5
Die Betriebe haben die Zustimmung bei den Stadt- 

bauämtem im Zuge der Vorbereitung der Investi
tionsvorentscheidung und der Grundsatzentscheidung 
zu beantragen. Dem Antrag sind die Dokumente und 
Angaben beizufügen, die eine räumliche und zeitliche 
Koordinierung der Baumaßnahmen im unterirdischen 
Bauraum und -ihre technisch-ökonomische Einschät
zung ermöglichen, wie
— Vorschläge zum Ausführungszeitpunkt und zur 

Trassenführung;
— Angaben über den Tiefbaubedarf, nach den wichtig

sten bautechnologischen Kapazitäten untergliedert, 
entsprechend den geltenden methodischen Regelun
gen über die Voranmeldung und Anmeldung des 
Baubedarfs.

§ 6

Die staatlichen Organe des Straßenwesens und die 
von diesen beauflagten Betriebe haben die Durchfüh
rung von Baumaßnahmen im unterirdischen Bauraum 
durch Dritte innerhalb öffentlicher Straßenverkehrsan
lagen in Abstimmung mit den Stadtbauämtern zu ge
statten und diese Sondemutzung zu überwachen.


